
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niederschrift 
 
 
 
über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses  
der Gemeinde Nottuln am 08.10.2002 
 
 
Sitzungsort:  von Ascheberg´sche Kurie 
Beginn: 17:05 Uhr 
Ende: 19:50 Uhr 
 
 
 
 
Anwesenheitsliste: 
 
Vorsitzender 
 
1.  Fliß, Heinrich CDU  Bürgermeister 
 
 
Ratsmitglieder 
 
 
2.  Allendorf, Josef CDU   
3.  Bahrenberg, Ludger CDU   
4.  Boldt-Hübner, Ursula UBG  ab TOP B3.1 18:47 Uhr 
5.  Brülle-Buchenau, Renate SPD   
6.  Bürger, Sigrid Bündnis90/Die Grünen   
7.  Dammann, Richard Bündnis90/Die Grünen  für Kohaus, Stefan 
8.  Höcker, Thomas CDU  für Dörndorfer, Gerhard, 

ab TOP B3.1 18:07 Uhr 
9.  Hübner, Alfred UBG   
10.  Hülsken, Thomas CDU   
11.  Jürgens, Claudia SPD  für Dieker, Günter 
12.  Leufke, Paul CDU   
13.  Lohs, Eveline CDU   
14.  Lütkecosmann, Josef CDU   
15.  Rütering, Heinrich CDU  für Gärtner, Monika 
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16.  Sänger, Rudolf CDU  ab TOP A4.1 17:18 Uhr 
17.  Schulz, Rolf-Rainer UBG  ab TOP A4.1 17:19 Uhr 
18.  Schulze Tilling, Josef CDU  für Küper, Harald 
19.  Walter, Helmut F. D. P.   
20.  Winkler, Andreas SPD   
 
 
 
von der Verwaltung: 
 
1. Herr Beigeordneter Fallberg 
2. Herr GOAR Becker 
3. Herr GAI Hensmann zugleich als Schriftführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der heutigen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Nottuln, 
zu der die Mitglieder rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen waren, wird ver-
handelt und beschlossen wie folgt: 
 
 
A. Öffentliche Sitzung 
 
 
 
 
 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit 

des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Nottuln 
 
Der Bürgermeister stellt die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit des 
Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Nottuln fest. 

  
 
 
 
2. 
 

Bestimmung eines Mitgliedes, dass die Sitzungsniederschrift mit unter-
schreibt 

 
Zur Mitunterzeichnung der heutigen Sitzungsniederschrift wird einstimmig Ratsherr Lütke-
cosmann bestimmt. 
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3. Anträge und Eingänge 
 
Anträge und Eingänge, die zu einer Erweiterung der Tagesordnung führen würden, liegen 
nicht vor. 

  
 
 
 
4. Haushaltsangelegenheiten 
 
 
 
 
4.1 
 

Verwaltungsfinanzbericht zum 31.08.2002 
Vorlage 344/2002 

 
Die Vorlage ist dem Originalprotokoll als Anlage Nr. 1 beigefügt. 
 
Beigeordneter Fallberg erläutert die sich aus dem vorgelegten Bericht ergebenden Abwei-
chungen. Nach der jetzigen Prognose wird sich beim Jahresabschluß 2002 kein Fehlbetrag 
ergeben. Für die Haushaltsplanung 2003 ergibt sich nach den bisher vorliegenden Schät-
zungen ein Fehlbetrag in Höhe von 730.000 €, der resultiert aus reduzierten GFG-Mitteln in 
Höhe von 630.000 € und einer angenommenen Erhöhung der Kreisumlage von 100.000 €. 
Um zu verdeutlichen, was die Gemeinde tun müsse, um dieses Defizit zu kompensieren, 
erläuterte BG Fallberg, dass die Summe von 730.000 € dem Betrag entspricht, mit dem die 
Aufgaben Musikschule ... bezuschußt werden. Das heißt, wenn alle freiwilligen Zuschüsse 
gestrichen werden, ist eine Kompensierung möglich. Weiterhin ist es fraglich, ob das 
gesteckte Ziel, für 2003 kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, wegen der 
geänderten Rahmenbedingungen erreicht werden kann. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Verwaltungsfinanzbericht zur Kenntnis. 
 
Ein Beschluss wird nicht gefasst. 
 
 
 
 
4.2 
 

Grundsteuer-Abgaben: Gewährung von Rabatten 
F.D.P.-Antrag vom 13.08.2002 
Vorlage 347/2002 

 
Die Vorlage ist dem Originalprotokoll als Anlage Nr. 2 beigefügt. 
 
Nach eingehender Diskussion zieht Ratsherr Walter den Antrag zurück. 
 
Ein Beschluss wird nicht gefasst. 
 
 
 
5. Denkmalangelegenheiten 
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5.1 Eintragung der Hauptschule in die Denkmalliste der Gemeinde Nottuln 
Vorlage 274/2002 

 
Die Vorlage ist dem Originalprotokoll als Anlage Nr. 3 beigefügt. 
 
GOAR Becker erläutert den Sachverhalt und beantwortet die anschließend gestellten Fra-
gen. Danach fasst der Ausschuss folgenden Beschluss als Empfehlung an den Rat: 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der vorliegende Antrag auf Unterschutzstellung der Hauptschule gemäß den Bestimmungen 
des Denkmalschutzgesetzes NRW wird abgelehnt, da durch massive Veränderungen am 
Gebäude gegenüber dem ursprünglichen Bauwerk die Kriterien des Denkmalschutzes nicht 
mehr erfüllt sind. Darüber hinaus können bei einer möglichen Unterschutzstellung Ein-
schränkungen für die Gestaltung der Schule im Innen- und Außenbereich erwartet werden. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen 
 02 Nein-Stimmen 
 03 Enthaltungen 

 
 
 
6. Verschiedenes 
 
Zur Zeit kein Beratungsgegenstand. 
 

  
 
 
 
 


